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Beachte 

Bezugszeitraum: ab 1.1.2016 (Veranlagungsjahr 2016) vgl. § 8 Abs. 6 

Text 

Privatnutzung des arbeitgebereigenen Kraftfahrzeuges 

§ 4. (1) Besteht für den Arbeitnehmer die Möglichkeit, ein arbeitgebereigenes Kraftfahrzeug für 
nicht beruflich veranlasste Fahrten einschließlich Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu 
benützen, gilt Folgendes: 

 1. Es ist ein Sachbezug von 2% der tatsächlichen Anschaffungskosten des Kraftfahrzeuges 
(einschließlich Umsatzsteuer und Normverbrauchsabgabe), maximal 960 Euro monatlich, 
anzusetzen. 

 2. Abweichend von Z 1 ist für Kraftfahrzeuge mit einem CO2-Emissionswert von nicht mehr als 
130 Gramm pro Kilometer ein Sachbezug von 1,5% der tatsächlichen Anschaffungskosten des 
Kraftfahrzeuges (einschließlich Umsatzsteuer und Normverbrauchsabgabe), maximal 720 Euro 
monatlich, anzusetzen. Dabei gilt: 

 a) Für Kalenderjahre bis 2016 ist als CO2-Emissionswert 130 Gramm pro Kilometer maßgeblich. 
Dieser Wert verringert sich beginnend ab dem Kalenderjahr 2017 bis zum Kalenderjahr 2020 
um jährlich 3 Gramm. Ab dem Jahr 2021 ist der CO2-Emissionswert des Jahres 2020 von 
118 Gramm maßgeblich. Für die Ermittlung des Sachbezugs ist die CO2-Emissionswert-
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Grenze im Kalenderjahr der Anschaffung des Kraftfahrzeuges oder seiner Erstzulassung 
(Abs. 4) maßgeblich. 

 b) Sofern für ein Kraftfahrzeug kein CO2-Emissionswert vorliegt, ist Z 1 anzuwenden. 

 3. Abweichend von Z 1 und Z 2 ist für Kraftfahrzeuge mit einem CO2-Emissionswert von 0 Gramm 
pro Kilometer ab dem Kalenderjahr 2016 ein Sachbezugswert von Null anzusetzen. 

 4. Der maßgebliche CO2-Emissionswert ergibt sich aus dem CO2-Emissionswert des kombinierten 
Verbrauches laut Typen- bzw. Einzelgenehmigung gemäß Kraftfahrgesetz 1967 oder aus der EG-
Typengenehmigung. 

Die Anschaffungskosten umfassen auch Kosten für Sonderausstattungen. Sonderausstattungen, die 
selbständige Wirtschaftsgüter darstellen, gehören nicht zu den Anschaffungskosten. 

(2) Beträgt die monatliche Fahrtstrecke für Fahrten im Sinne des Abs. 1 im Jahr nachweislich nicht 
mehr als 500 km, ist ein Sachbezug im Ausmaß des halben Sachbezugswertes gemäß Abs. 1 anzusetzen. 
Unterschiedliche Fahrtstrecken in den einzelnen Lohnzahlungszeiträumen sind dabei unbeachtlich. 

(3) Ergibt sich für ein Fahrzeug mit einem Sachbezug 

 1. von 2% (Abs. 1 Z 1) bei Ansatz von 0,67 Euro (Fahrzeugbenützung ohne Chauffeur) bzw. 
0,96 Euro (Fahrzeugbenützung mit Chauffeur), 

 2. von 1,5% (Abs. 1 Z 2) bei Ansatz von 0,50 Euro (Fahrzeugbenützung ohne Chauffeur) bzw. 
0,72 Euro (Fahrzeugbenützung mit Chauffeur) 

pro Kilometer Fahrtstrecke im Sinne des Abs. 1 ein um mehr als 50% geringerer Sachbezugswert als nach 
Abs. 2, ist der geringere Sachbezugswert anzusetzen. Voraussetzung ist, dass sämtliche Fahrten lückenlos 
in einem Fahrtenbuch aufgezeichnet werden. 

(4) Bei Gebrauchtfahrzeugen ist für die Sachbezugsbewertung der Listenpreis und die CO2-
Emmissionswert-Grenze im Zeitpunkt der erstmaligen Zulassung des Fahrzeuges maßgebend. 
Sonderausstattungen bleiben dabei unberücksichtigt. Anstelle dieses Betrages können die 
nachgewiesenen tatsächlichen Anschaffungskosten (einschließlich allfälliger Sonderausstattungen und 
Rabatte) im Sinne des Abs. 1 des ersten Erwerbes des Kraftfahrzeuges zu Grunde gelegt werden. 

(5) Bei geleasten Kraftfahrzeugen ist der Sachbezugswert von jenen Anschaffungskosten im Sinne 
des Abs. 1 zu berechnen, die der Berechnung der Leasingrate zu Grunde gelegt wurden. 

(6) Bei Vorführkraftfahrzeugen sind die um 20% erhöhten tatsächlichen Anschaffungskosten im 
Sinne des Abs. 1 anzusetzen. 

(6a) Besteht für Arbeitnehmer die Möglichkeit abwechselnd verschiedene arbeitgebereigene 
Fahrzeuge zu benützen, ist der Durchschnittswert der Anschaffungskosten aller Fahrzeuge und der 
Durchschnittswert des auf die Fahrzeuge anzuwendenden Prozentsatzes maßgebend. Ist unter diesen 
Fahrzeugen ein Fahrzeug mit einem Sachbezug von 2% (Abs. 1 Z 1), ist ein Sachbezug von maximal 
960 Euro anzusetzen. In allen anderen Fällen ist ein Sachbezug von maximal 720 Euro anzusetzen. 

(7) Kostenbeiträge des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber mindern den Sachbezugswert. Bei einem 
einmaligen Kostenbeitrag ist der Sachbezugswert von den um den Kostenbeitrag geminderten 
Anschaffungskosten zu berechnen. Trägt der Arbeitnehmer Treibstoffkosten selbst, so ist der 
Sachbezugswert nicht zu kürzen. 
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